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V-Schwetz- »

September 1949 Nr. 3

Mitteilungen
aus der Vereinigung Schweizerischer Archivare

Genealogische Gesellschaft von Salt Lake City, Utah, USA.

Mit Schreiben vom 6. Mai 1949 veranstaltete der Vor-
stand der Vereinigung Schweizerischer Archivare eine Umfrage über
die Stellung der Kantone und' der einzelnen Archive betr. das Ge-
such der Genealogen von Utah. Die Antworten sollten den Mitglie-
dern der Vereinigung zur Kenntnis gebracht werden.

Ich beehre mich, Ihnen im Folgenden die eingegangenen
Antworten auszugsweise mitzuteilen.

Hochachtungsvoll
Prof. A. LARGIADER
Sekretär V.S.A.

Zürich, Stadtarchiv (Hr. Dr. Waser):
Das Stadtarchiv Zürich hat in den Jahren 1944/45 die

wichtigsten Archivalien auf ca. 116'000 Mikrofilmen zum Zwecke
der Sicherung der Bestände gegen Verlust oder Vernichtung photo-
graphisch aufnehmen lassen und die Filme in einem Banktresor
einer andern Schweizerstadt eingelagert. Im Zuge dieser Aktion
wurden auch sämtliche Pfarrbücher der 25 stadtzürcherischen Kirch-
gemeinden und Kultusgenossenschaften in 40'000 Aufnahmen durch-
photographiert, Dem Bedürfnis nach Sicherung des Inhaltes dieser
grundlegenden familienkundlichen Quellen im Hinblick auf einen
möglichen Verlust des Originals dürfte damit Genüge getan sein.

Zusammenfassend möchten wir somit feststellen,
dass das Stadtarchiv Zürich an der Gratislieferung einer Positiv-
kopie von mikrophotographischen Aufnahmen seiner Pfarrbücher und
damit an der Verfilmung dieser familiengeschichtlichen Quellen
kein Interesse hat, und die Auffassung zum Ausdruck bringen, dass
die Frage der Gewährung der Erlaubnis zur Verfilmung der familien-
geschichtlichen Quellen nicht eine rein archivarische ist, sondern
auch in andere Lebensbezirke, insbesondere in das rechtliche und
das religiöse, hineingreift und dass sie deshalb mit Vorteil von
der Aufsichtsbehörde der Zivilstandsämter und Archive unter kon-
sultativer Beiziehung der Archivleiter und repräsentativen kirch-
liehen Instanzen entschieden werden dürfte.

Bern (Hr. Regierungsrat Seematter, Polizeidirektor, an die
Genealog. Gesellschaft Utah):

Nach eingehender Prüfung bedauern wir, Ihnen mitteilen
zu müssen, dass wir Ihrem Gesuch aus rechtlichen und praktischen
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Gründen und wegen emotionaler Bedenken in der Oeffentlichkeit
nicht entsprechen können.

Schwyz (Hr. Dr. Gasteil):
Im Kanton Schwyz liegen die Originale der Pfarrbücher

alle in den entsprechenden Pfarreiarchiven und sind der Kontrolle
des Staates oder des Staatsarchivs nicht unterstellt. Eine Erkun-
digung des Staat s archivrar s bei massgebenden Pfarrämtern ergab,
dass diese einer generellen Verfilmung der Familienurkunden durch
die Genealogische Gesellschaft von Salt Lake City abgeneigt sind.
Die Gründe sind ungefähr dieselben, die der Verband Schweizeri-
scher Familienforscher in seiner Denkschrift vom 1, Dez, 1948
geltend gemacht hat.

Gewiss wäre eine generelle Verfilmung dieser Dokumente
zur Sicherung des Archivgutes an und für sich begrüssenswert. Da
aber die Genealogische Gesellschaft von Salt Lake Gity damit noch
Nebenzwecke verbindet, die die erdrückende Mehrheit der Bevölke-
rung des Kantons Schwyz wenig sympathisch berühren, ist das
Staatsarchiv des Kantons Schwyz nicht in der Lage, für die Be-
willigung positiv einzustehen.

Da die Verhältnisse von Kanton zu Kanton sehr ver-
schieden sind, haben wir die Ansicht, die Vereinigung Schweizeri-
scher Archivare solle die generelle Verfilmung der schweizerischen
Familienurkunden durch die Genealogische Gesellschaft von Salt
Lake City weder empfehlen noch bekämpfen.

Unterwaiden nid dem Wald (Hr. Niederberger):

„.. dass, wollte man möglichst vollständig sein, in
Nidwaiden so ziemlich alle Archivbestände und die meisten im Um-
lauf befindlichen Hypotheken ältern Datums erfassen müsste (die
Kirchenbücher sind entweder lückenhaft geführt oder 1798 ver-
brannt). Aber
1. verbietet unser Standesbewusstsein, unsere ganzen Archiv-

bestände in fremde Hände auszuliefern,
2. besitzt Nidwaiden seit ca. 1650 eigene Stammbücher und fast

jede Nidwaldner Familie ihren Stammbaum oder ihre Ahnenprobe,
sodass damit die offiziellen Stammbücher auch wieder bereits
weitgehend gesichert sind,

3. schreibt der Apostel Paulus an Timotheus 1. Gap. 3.-4. Vers:
"So wie ich dich, als ich gen Macédonien zog, gebeten habe,
in Ephesus zu bleiben, auf dass du Etlichen anbeföhlest,
nichts Anderes zu lehren noch sich abzugeben mit Sagen und
endlosen Stammtafeln, als welche Klügelei fördern, vielmehr
als Erbauung Gottes im Glauben",

4. macht es den Anschein, dass sich die Amerikaner angesichts des
nächsten Weltkrieges auf die Erbschaft des geistigen Eigentums
von Europa beschränken möchten.
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